
Sanitätspolizei 1 

7Kompetenz 1904- Transport von Kranken, Vornahme von Wohnungsdesinfektionen 

 

 

Kompetenz- 1904-1909 Sanitätssoldaten 

träger 1909- Sanitätspolizei 

 

 

Entstehung 1904 Am 18. November 1904 beschloss der Stadtrat die Anstellung zweier Sani-

tätssoldaten zur Vornahme von Wohnungsdesinfektionen und zum Transport 

von Kranken, die in den Verwaltungsberichten auch als Sanitätskolonne be-

zeichnet wurden. 

 1909 Mit der Wahl des Chefs der Sanitätspolizei zum 17. März 1900 wurde der 

Name der Sanitätspolizei eingeführt. 

 1967 Nachdem die Gesundheitsdirektion zum 1. Januar 1966 geschaffen worden 

war, wurde die Polizeidirektion bereits der Verwaltungsreform unterzogen, 

obwohl die ABzGO erst am 11. Mai 1967 verabschiedet wurden und zum 1. 

Juli 1967 in Kraft traten. Die Sanitätspolizei, die bei der Polizeidirektion ver-

blieben war, wurde zunächst dem Direktionssekretariat unterstellt, wie dies 

aus dem Verwaltungsbericht ersichtlich ist. Dann wurden Sanitätspolizei und 

� Zivilschutz 1967 zur neuen Abteilung Zivilschutz und Sanitätspolizei zu-

sammengelegt. 

 1974 Zum 1. Januar 1974 wurde der Zivilschutz dem Ortschef unterstellt und die 

Sanitätspolizei wurde auf Mitte des Jahres zu einer selbständigen Abteilung 

der Polizeidirektion. 

 1982 Zum 1. Januar 1982 wurden die Sanitätspolizei und � Badeanstalten zur 

Abteilung Sanitätspolizei und Badebetriebe zusammengelegt. 

 

 

Aufbau 1904  – 

 1909 Leitung durch den Chef der Sanitätspolizei. 

 

 

Personal 1905 2 Sanitätssoldaten 

 1910 Chef der Sanitätspolizei, 3 Gehilfen 

 1946 siehe Personalstatistik der � Polizeidirektion 

 

 

übergeord. 1904-1910 administrative Unterstellung unklar 

Behörde 1910-1922 Eigentlich sollte die Sanitätspolizei unter der unmittelbaren Leitung des 

Stadtarztes, als Vorsteher des Gesundheitswesens, stehen. So lange 

die Stelle jedoch nicht im Hauptamt besetzt war, so das Regulativ vom 

8. November 1911, blieb die Sanitätspolizei in administrativer Hinsicht 

der Lokalpolizei 1. Sektion unterstellt. 

 1922-1965 Stadtarzt 

 1966-1967 Direktionssekretariat [der Polizeidirektion] 

 1967- Polizeidirektion 

 

 

Aufsicht 1904-  ? Polizeikommission 

 1909-1965 Gesundheitskommission 

 1965-1984 Polizeikommission 
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